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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Als erste evangelisch-reformierte Kantonalkirche will jene von St. Gallen die
homosexuelle Lebenspartnerschaft vorbehaltlos anerkennen und kirchlich segnen. In
einem Bericht, der von interessierten Kreisen als einzigartig für eine Amtskirche in der
Schweiz und im gesamten deutschsprachigen Raum bezeichnet wurde, kamen die
Kirchenvertreter zur Überzeugung, dass kein theologischer Grund dagegen spricht,
Menschen, die ernsthaft zusammenleben wollen, in einer gottesdienstlichen Feier zu
segnen. Homosexuelle Mitmenschen seien zu ermutigen, sich zu ihrer Homosexualität
zu bekennen und eine möglichst ganzheitliche und stabile Partnerbeziehung
anzustreben. Eine Kommission wurde beauftragt, entsprechende Änderungen der
Kirchenordnung vorzubereiten. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.07.1996
MARIANNE BENTELI

Zwei Standesinitiativen, eingereicht von den Kantonen St. Gallen und Aargau, welche
beinahe deckungsgleich eine Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen
forderten, wurden im Frühling im Nationalrat beraten. Die vorberatende ständerätliche
Kommission hatte im Vorjahr empfohlen, den Initiativen keine Folge zu geben, da diese
Zulagen ebenfalls Lohnbestandteile seien und deshalb versteuert werden sollten.
Zudem meinte die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben, die Kantone
müssten durch die ab dem 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Steuerabzugsregeln bereits
bedeutende Mindereinnahmen verkraften, die Familien hingegen würden durch diese
Neuregelungen bessergestellt. Die zuständige Nationalratskommission folgte dieser
Argumentation mehrheitlich. Dennoch entschied sich der Nationalrat zugunsten einer
Entlastung des Mittelstandes mit 87 zu 84 Stimmen für Folgegeben. Unterstützung
erhielten die Standesinitiativen aus dem links-grünen Lager sowie aus der CVP. In der
Wintersession lehnte der Ständerat die Initiativen dann jedoch mit 19 zu 14 Stimmen ab,
wodurch beide endgültig erledigt waren. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

En 2010, le canton de Berne déposait une initiative demandant à l’Assemblée fédérale
l’édiction des bases légales nécessaires à l’introduction d’un congé rémunéré pour les
parents d’enfants souffrant d’une grave maladie. La Commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du Conseil national a donné suite en août 2014 à l’initiative,
suivie en novembre par son homologue du Conseil des Etats. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.08.2014
SOPHIE GUIGNARD

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 4

Le Conseil national a décidé par 122 voix contre 65 de classer l'initiative cantonale
bernoise qui demandait un congé rémunéré pour les parents d’enfants souffrant
d’une grave maladie. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil d'Etat a suivi la chambre basse lors de la session d'hiver 2019, en classant
l'initiative cantonale bernoise qui demandait un congé rémunéré pour les parents
d’enfants souffrant d’une grave maladie. La décision a été prise sans débat, l'objet de
l'initiative étant traité dans le cadre de la loi fédérale sur l'amélioration de la
conciliation entre activité professionnelle et prise en charge des proches. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.12.2019
SOPHIE GUIGNARD

1) Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen, Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare, St. Gallen 1996;
SGT, 22.6.96; TA, 5.7.96. 
2) AB NR, 2011, S. 415; AB SR, 2011, S. 1161; AZ, 28.2.11; SGT, 16.3.11.
3) Communiqué de presse de la CSSS du 18.11.2014
4) BBl 2020, S. 141 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
5) BO CN, 2019, p. 1308 ss.
6) BO CE, 2019, p.1057 s.
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